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RS OGH 1959/3/19 Bkd82/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1959

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

Es beeinträchtigt Ehre und Ansehen des Standes, wenn ein Rechtsanwalt, um die Aufhebung eines

Wechselzahlungsauftrages zu erlangen, Mängel des Papiers aufzeigt, das er selbst ausgestellt hat.
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